
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 24. Oktober 2011 

 

 Nr. 2011/2117   

jms Jugendmusik der Stadt Solothurn, 4500 Solothurn: Beitrag aus dem Lotteriefonds 

an die Neuuniformierung 

  

1. Erwägungen 

Die Jugendmusik der Stadt Solothurn ersucht um finanzielle Unterstützung an die Neuunifor-

mierung. Da die Uniform der Jugendmusik Solothurn „in die Jahre gekommen“ ist, wurde be-

schlossen, eine neue anzuschaffen. Im Vereinsjahr 2012 wird die Jugendmusik am „1. Solothur-

ner Kantonal Jugendmusikfest“ sowie beim Weltjugendmusikfestival Zürich und am Schweizer 

Jugendmusikfest 2013 teilnehmen. Die Jugendmusik der Stadt Solothurn wurde 1925 als „Kna-

benmusik der Stadt Solothurn“ gegründet. Die Jugendmusik besteht aus rund 50 Jugendlichen 

zwischen 12 und 22 Jahren. Interessierten Jugendlichen ermöglicht die Jugendmusik eine musi-

kalische Ausbildung auf einem Blas- oder Schlaginstrument als aktive Freizeitbeschäftigung. 

Ebenso wird eine gute und wirksame Zusammenarbeit mit der Musikschule Solothurn gepflegt. 

Die Aufwendungen für die neue Uniform belaufen sich auf rund Fr. 19‘624.--. 

2. Beschluss 

2.1 Der Jugendmusik der Stadt Solothurn ist an die Neuuniformierung ein Projektbeitrag 

von maximal Fr. 2‘000.-- aus dem Lotteriefonds zugesprochen.  

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 

und erlöscht nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 In den Werbeunterlagen ist mit dem Logo SoKultur auf das Kulturengagement des 

Kantons Solothurn hinzuweisen. Das Merkblatt für Kulturveranstalter zum Einsatz des 

Logos ist unter www.sokultur.ch abrufbar. 

2.4 Sollte die definitive Abrechnung mehr als 10% tiefer als veranschlagt ausfallen, ist die 

Abteilung Lotterie- und Sportfonds ermächtigt, den zugesprochenen Beitrag im 

Verhältnis zu kürzen. 

http://www.sokultur.ch/
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2.5 Die Abteilung Lotterie- und Sportfonds ist ermächtigt, den Betrag, unter Vorbehalt von 

Ziffer 2.4, nach Erhalt der Schlussabrechnung samt Quittungen und eines Einzahlungs-

scheines zulasten des Kontos 233003 “Lotteriefonds” anzuweisen. 
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